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Bericht 

des Verkehrs ausschusses 

über die Regierungsvorlage (175 der Bei­
lagen): Vertrag zwischen der Republik 
österreich und der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft über die wechselseitige Amts­
hilfe in Kraftfahr-(Straßenverkehrs-)angele-

genheiten 

Die vielfältige Fluktuation' der Bewohner bei­
der -Staaten über die gemeinsame Grenze äußert 
sich naturgemäß auch im Bereich des Kraftfahr­
wesens. Dies bringt mit sich, daß die multilaterale 
Grundlage des Kraftfahrverkehrs beider Staaten, 
das Pariser übereinkommen über den Verkehr 
mit Kraftfahrzeugen vom 24. April 1926, BGBl. 
Nr. 304/1930, nicht mehr ausreicht, den Verwal­
tungszweck der staatlichen AufISicht verläßlich 
zu ·erfüllen. Diesem Umstand trägt der vorlie­
gende Vertrag nunmehr Rechnung. Die Ver­
tragsstaaten verpflichten sich, einander Amts­
hilfe in Verwaltungsangelegenheiten auf dem 
Gebiete des Kraftfahrwesens - mit Ausnahme 
der Strafsachen - zu leisten. Der Vertrag ent­
hält insbesondere Regelungen über die Zustel­
lung behördlicher Schriftstücke eines Vertrags­
staates im Gebiet des anderen Vertragsstaates und 
über die gegenseitige Vollistreckung von Beschei­
den über die. Aufhebung der Zulassung eines 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers hzw. über die 
Entziehung der Lenkerberechtigung sowie Vor-
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schriften über die gegenseitige behördliche _ Aus­
kunfterteilung. 

Der Staatsvertrag enthält gesetz ändernde und 
gesetzesergänzende Bestimmun,gen; sein Ab­
schluß bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung des Nationalrates. 

Der Verkehrs ausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 19. Feber 
1980 in VerhaIl!dLung genommen und ein­
stimmig beschlossen, dem Nallionalr,at die Ge­
nehmigung des AbschLusses des Staatsvertrages 
zu empfehlen. 

Der Verkehrs ausschuß hält im gegenständlichen 
Fal1 die Erlassung eines besonderen Bundesge­
setzes gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung 
des Vertrages für entbehrlich. 

AIs Ergebnis seiner Beratung stellt der Ver­
kehrs ausschuß somit den A n t rag, der Natio­
nalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß ,des Vertrages zwischen -der Re­
publik ögllerI1eich unld der . Schweizerischen Eid­
genos®ensdralt über diewechsdseitige Amtshilfe 
in Knafnfahr-(Stnaßenverkehrs-)3Il1ßclegenheiten 
(175 der Beilagen) wi!1d genehmigt. 
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